
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohne Maßstab 



Anlage zu TOP 1.6.1 
 

Begründung 
der 1. Änderung der Satzung der Stadt Wipperfürth 
 über die Bestimmung der Grenzen für Vorhaben  
in dem bebauten Bereich Egen im Außenbereich 

 
 

§ 2 Ergänzung des räumlichen Geltungsbereichs 
 
Durch die Ausweitung des Satzungsbereiches wird die angestrebte geordnete 
städtebauliche Entwicklung, der im Rahmen der „Untersuchung zur Dorferneu-
erungsbedürftigkeit der Ortslagen der Stadt Wipperfürth“ festgestellten Mängel (am 
Ortsrand im Süden und Westen) auf Grundlage des städtebaulichen Konzepts 
ermöglicht. Der Ortseingang von Westen wird – orientiert an der Bestandsbebauung 
- städtebaulich gefasst. Eine Aufwertung des südlichen Eingangsbereichs ebenso 
wie die Rücknahme vorhandener Bausubstanz bei Inanspruchnahme der Flächen im 
Satzungsänderungsbereich ist durch vertragliche Regelungen und Sicherungsin-
strumentarien abgesichert. 
 
 
§ 3 Ergänzung der näheren Bestimmungen 
 
(6) 
Um die mögliche bauliche Verdichtung im Satzungsbereich Egen in einem für den 
Ortsteil verträglichen Rahmen zu halten, wird die höchstzulässige Zahl von 
Wohnungen in neu zu errichtenden Wohngebäuden auf höchstens zwei begrenzt. 
 
(7) 
Um den Standort Egen als Zielpunkt der Naherholung zu sichern, und die hiermit 
verbundene Erweiterung der Gaststätte Wigger zu ermöglichen, wird die Satzung um 
die Aufnahme von Vorhaben, die kleineren vorhandenen Gewerbebetrieben dienen 
ergänzt. 
 
 
 
Wipperfürth, den  xx.xx.2005 
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